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Beschlüsse  
des Gemeinderates der Gemeinde Lendorf vom 16. Dezember 2020 
 

 

Punkt 2. der Tagesordnung - Bestellung der Niederschriftsprüfer: 
 

Auf Vorschlag der Bürgermeisterin werden die Gemeinderatsmitglieder Pleschberger 

Simon und Hohenberger Friedrich einstimmig als Niederschriftsprüfer im Sinne des 

§ 45 K-AGO bestellt. 

 

 

Punkt 5. der Tagesordnung – Bericht des Kontrollausschusses: 
 

Auf Grund des Prüfungsergebnisses stellt der Kontrollausschuss an den Gemeinderat 

den A n t r a g , den Prüfungsbericht zur Kenntnis zu nehmen 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 

 

Punkt 6. der Tagesordnung – Beratung Sanierung Volksschule: 
 

a) Die vom Schulbaufonds geförderte Sanierung der Volksschule mit einem 

geschätzten Volumen von € 1,0 Mio. wird in 2021 umgesetzt. 

b) Für die Durchführung der Planungsvergaben wird der Gemeindevorstand 

ermächtigt.  

c) Die Fördervereinbarung mit dem Schulbaufonds wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Punkt 7. der Tagesordnung – Beratung Eröffnungsbilanz: 
 

Der Gemeinderat wolle die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lendorf zum 01.01.2020 

beschließen. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Punkt 8. der Tagesordnung – Erlassung des 1. Nachtragsvoranschlages 2020: 
 

Der Gemeinderat wolle die Verordnung über den 2. Nachtragsvoranschlag 2020 

beschließen. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Punkt 9. der Tagesordnung – Erlassung des Stellenplanes 2021: 
 

Der Gemeinderat wolle die Verordnung über den Stellenplan 2021 beschließen.  

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Punkt 10. der Tagesordnung – Erlassung des Voranschlages 2021: 
 

a) Der Gemeinderat wolle die Verordnung über den Voranschlag 2021 beschließen. 

b) Der Gemeinderat wolle die Wirtschaftshof-Stundensätze für das Jahr 2021 

festlegen. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig. 

 

 

Punkt 11. der Tagesordnung – Beratung freihändige Vergabe 

Gemeindejagdgebiet: 
 

Das Gemeindejagdgebiet der Gemeinde Lendorf wird für die Periode 2021 bis 2030 

freihändig verpachtet. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Punkt 12. der Tagesordnung – Beratung Verpachtung Gemeindejagdgebiet: 
 

Gemäß § 33 Abs. 1 lit. a) des Kärntner Jagdgesetzes 2000 – K-JG, LGBl.Nr. 21/2000 

i.d.g.F., wird im Einvernehmen mit dem Jagdverwaltungsbeirat die freihändige 

Verpachtung des Gemeindejagdgebietes Lendorf, wie es von der 

Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau als Jagdbehörde gem. § 9 Abs. 5 lit. b) des 

Kärntner Jagdgesetzes 2000 mit Bescheid vom 26.07.2020, Zahl: SP20-JG-1798/2019 

(006/2020) sowie Abrundungsbescheid vom 08.09.2020, Zahl: SP20-JG-1838/2019 

(003/2020) im Ausmaß von 2.047,7847 ha, festgestellt wurde, an den bisherigen 

Pächter, den Jagdverein Lendorf, um einen Pachtzins von jährlich € 6,56 pro ha,  

d.s. € 13.433,47, bei entsprechender Wertsicherung des Pachtzinses (Verbraucher-

preisindex 2015, Ausgangsbasis Jänner 2021, jährliche Wertberichtigung, 

Vergleichswert jeweils Oktober) ab 01.01.2021 auf die Dauer von 10 Jahren, d.i. bis 

31.12.2030, vorbehaltlich der Genehmigung der freihändigen Verpachtung durch die 

Bezirkshauptmannschaft, beschlossen und der vorliegende Pachtvertrag genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Punkt 13. der Tagesordnung – Beratung Übernahmen und Auflassungen ins 

öffentliche Gut im Bereich Holzer Weg (Parz.Nr. 1763 KG Lendorf): 
 

Die Vermessungsurkunde des Herrn Abwerzger Günther Dr., 9800 Spittal an der Drau, 

vom 17.11.2020, mit der G.Zl.: 10282/16 wird durchgeführt.  

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Punkt 14. der Tagesordnung – Übernahme Grundstück Löschwasserbehälter: 
 

Die Gemeinde Lendorf übernimmt das aus der Vermessungsurkunde des Herrn 

Abwerzger Günther Dr., 9800 Spittal an der Drau, vom 25.11.2020, mit der G.Zl.: 

11617/20 neu entstehende Grundstück im Ausmaß von rund 326 m² in die EZ 159 KG 

73406 Hühnersberg zum Kaufpreis von € 756,00. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Punkt 15. der Tagesordnung – Beratung Erlassung Teilbebauungsplan Herbst-

Gründe: 
 

Der Gemeinderat wolle die Verordnung für den Teilbebauungsplan Herbst-Gründe 

beschließen. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Punkt 16. der Tagesordnung – Genehmigung von Vereinbarungen: 
 

Der Gemeinderat wolle die Vereinbarungen mit den Grundeigentümern Oberlendorfer 

Mitterweg genehmigen 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Punkt 17. der Tagesordnung – Beratung Teilnahme an KLAR-Region: 
 

Die Gemeinde Lendorf wird vorbehaltlich der Genehmigung durch Klima- und 

Energiefonds an der KLAR!-Region teilnehmen. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Dringlichkeitsantrag – Resolution „Corona-Krise“ – Hilfspaket für Kärntner 

Gemeinden schnüren: 
 

,,Corona-Krise" - Erlass der Gemeindeumlage 2021 für die Kärntner Gemeinden  
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Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, die Landesumlage 2021 für die 

Kärntner Gemeinden zu erlassen.  

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Dringlichkeitsantrag – Resolution „Finanzielle Unterstützung der Gemeinden 

und Städte durch den Bund" an die Bundesregierung: 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Lendorf fordert von der Bundesregierung:  

 

1. Den 100-prozentigen Ersatz des Einnahmeverlustes der Gemeinden und Städte durch 

die Corona-Krise seitens des Bundes und das auch über das Jahr 2020 hinausgehend.  

 

2. Eine zeitnahe Einberufung eines Kommunalgipfels.  

 

3. Zusätzliche Mittel für Investitionen, die direkt in die Daseinsvorsorge sowie in die 

lokale und regionale Wirtschaft fließen.  

 

4. Miteinbeziehung der Kommunen bei der Verteilung der Mittel aus dem Europäischen 

Aufbauplan. Österreich wird zwischen 2 und 3 Mrd. Euro aus diesem Aufbauplan 

erhalten, die für Investitionen zur Verfügung stehen.  

 

5. Ernsthafte Gespräche über einen Zugang der Gemeinden und Städte zur ÖBFA, um 

sich auch zu Negativzinsen bzw. generell zu günstigen Konditionen zu refinanzieren.  

 

6. Einbeziehung auch von Gemeinden, Städten und Kommunalen Unternehmen in die 

Hilfsprogramme des Bundes. Gemeinden, Städten und kommunalen Betrieben bleibt 

der Zugang zur Kurzarbeit sowie zum Fixkostenzuschuss beispielsweise bislang 

verwehrt.  

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 


